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 74/237. Beseitigung der ländlichen Armut zur Umsetzung der Agenda 2030 

für nachhaltige Entwicklung  
 

 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 73/244 vom 20. Dezember 2018 mit dem Titel „Be-

seitigung der ländlichen Armut zur Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwick-

lung“, 

 in Bekräftigung ihrer Resolution 70/1 vom 25. September 2015 „Transformation un-

serer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“, in der sie einen umfassenden, 

weitreichenden und die Menschen in den Mittelpunkt stellenden Katalog universeller und 

transformativer Ziele und Zielvorgaben für nachhaltige Entwicklung verabschiedete, ihrer 

Verpflichtung, sich unermüdlich für die volle Umsetzung dieser Agenda bis 2030 einzuset-

zen, ihrer Erkenntnis, dass die Beseitigung der Armut in allen ihren Formen und Dimensio-

nen, einschließlich der extremen Armut, die größte globale Herausforderung darstellt und 

eine unabdingbare Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung ist, und ihres Bekennt-

nisses dazu, die nachhaltige Entwicklung in ihren drei Dimensionen – der wirtschaftlichen, 

der sozialen und der ökologischen – in ausgewogener und integrierter Weise herbeizuführen 

und auf den Erfolgen der Millenniums-Entwicklungsziele aufzubauen und danach zu stre-

ben, die noch unerledigten Aufgaben zu vollenden, 

 sowie in Bekräftigung ihrer Resolution 69/313 vom 27. Juli 2015 über die Aktions-

agenda von Addis Abeba der dritten Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-

rung, die einen integralen Bestandteil der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung dar-

stellt, diese unterstützt und ergänzt und dazu beiträgt, die Zielvorgaben für die Umsetzungs-

mittel mit konkreten Politiken und Maßnahmen in einen Kontext zu setzen, und das starke 

politische Engagement bekräftigt, die Herausforderung der Finanzierung und der Schaffung 

förderlicher Rahmenbedingungen für nachhaltige Entwicklung auf allen Ebenen im Geiste 

globaler Partnerschaft und Solidarität anzugehen, 

https://undocs.org/ot/A/74/384/Add.4
https://undocs.org/ot/A/RES/74/237
https://undocs.org/ot/A/RES/73/244
https://undocs.org/ot/A/RES/70/1
https://undocs.org/ot/A/RES/69/313


A/RES/74/237 

Beseitigung der ländlichen Armut zur Umsetzung 

der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 

 

19-22511 2/8 

 

 ferner in Bekräftigung des Übereinkommens von Paris1 und seines raschen Inkrafttre-

tens, allen Vertragsparteien nahelegend, das Übereinkommen vollständig durchzuführen, 

und den Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klima-

änderungen2, die ihre Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- beziehungsweise Beitritts-

urkunde noch nicht hinterlegt haben, nahelegend, dies so bald wie möglich zu tun, 

 in Bekräftigung der Neuen Urbanen Agenda, die auf der vom 17. bis 20. Oktober 2016 

in Quito abgehaltenen Konferenz der Vereinten Nationen über Wohnungswesen und nach-

haltige Stadtentwicklung (Habitat III) verabschiedet wurde3, 

 eingedenk dessen, dass das fünfundsiebzigjährige Bestehen der Vereinen Nationen im 

Jahr 2020 und der fünfte Jahrestag der Annahme der Agenda 2030 Gelegenheit bieten, das 

kollektive Bekenntnis zum Multilateralismus und zu den Vereinten Nationen zu bekräftigen, 

und in Bekräftigung der dringenden Notwendigkeit, die Umsetzung der Agenda 2030, ein-

schließlich der Ziele für nachhaltige Entwicklung und insbesondere der Beseitigung der Ar-

mut, dringend zu beschleunigen, 

 unter Hinweis darauf, dass sie in ihrer Resolution 47/196 vom 22. Dezember 1992 den 

17. Oktober zum Internationalen Tag für die Beseitigung der Armut erklärte, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 72/233 vom 20. Dezember 2017, in der sie 

erwog, dass das Thema der Dritten Dekade der Vereinten Nationen für die Beseitigung der 

Armut (2018-2027) „Beschleunigung der globalen Maßnahmen für eine Welt ohne Armut“ 

lauten soll, sowie auf alle anderen Resolutionen im Zusammenhang mit der Beseitigung der 

Armut, 

 erneut erklärend, dass die Beseitigung der Armut in allen ihren Formen und Dimen-

sionen, einschließlich der extremen Armut, die größte globale Herausforderung darstellt, der 

die Welt heute gegenübersteht, und eine unverzichtbare Voraussetzung für eine nachhaltige 

Entwicklung ist, insbesondere in Afrika, in den am wenigsten entwickelten Ländern, in den 

Binnenentwicklungsländern, in kleinen Inselentwicklungsländern und in einigen Ländern 

mit mittlerem Einkommen, mit Besorgnis feststellend, dass von den 734 Millionen in extre-

mer Armut lebenden Menschen angesichts des weltweiten Konjunkturrückgangs 38 Millio-

nen weniger bis 2030 der extremen Armut entrinnen werden, und unterstreichend, wie wich-

tig es ist, rascher ein nachhaltiges, inklusives und ausgewogenes Wirtschaftswachstum und 

eine nachhaltige Entwicklung samt produktiver Vollbeschäftigung und menschenwürdiger 

Arbeit für alle herbeizuführen, um Ungleichheiten in und zwischen den Ländern abzubauen, 

 in Würdigung der Anstrengungen und der bemerkenswerten Fortschritte einiger Ent-

wicklungsländer bei der Beseitigung der ländlichen Armut, jedoch mit Besorgnis feststel-

lend, dass nach wie vor wesentliche Lücken bestehen, darunter das Fehlen ausreichender 

Daten, unzureichende Investitionen in die landwirtschaftliche und die ländliche Entwick-

lung, eine niedrigere und für die ländliche Existenzsicherung unzureichende Schaffung von 

Humankapital, kaum Chancen für einkommenschaffende Maßnahmen außerhalb der Land-

wirtschaft, ein Mangel an Produktionskapazitäten und landwirtschaftlicher Transformation, 

die festgefahrene Ungleichstellung der Geschlechter, ein mangelnder Sozialschutz, unzu-

reichende Grundinfrastrukturen und -dienste, fehlende oder geringe Anpassungsfähigkeit 

_______________ 

1 Angenommen nach dem Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen in 

FCCC/CP/2015/10/Add.1, Beschluss 1/CP.21, Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 

2016 II S. 1082; LGBl. 2017 Nr. 286; öBGBl. III Nr. 197/2016; AS 2017 5735. 

2 United Nations, Treaty Series, Vol. 1771, Nr. 30822. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 

1993 II S. 1783; LGBl. 1995 Nr. 118; öBGBl. Nr. 414/1994; AS 1994 1052 

3 Resolution 71/256, Anlage. 

https://undocs.org/ot/A/RES/47/196
https://undocs.org/ot/A/RES/72/233
https://undocs.org/ot/FCCC/CP/2015/10/Add.1
https://undocs.org/ot/A/RES/71/256
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und Resilienz zur Überwindung der nachteiligen Auswirkungen von Klimaänderungen und 

Katastrophen sowie ein Mangel an wirksamen ländlichen Institutionen und ausreichenden 

Ressourcen, 

 in Anerkennung der Führungsrolle, die die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisa-

tion der Vereinten Nationen gemeinsam mit den Institutionen der Vereinten Nationen, dar-

unter der Internationale Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung, die Internationale Ar-

beitsorganisation und das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, bei den globalen 

Anstrengungen wahrnimmt, die ländliche Armut zu mindern und gleichzeitig andere mit-

einander verknüpfte Herausforderungen wie die Beseitigung von Hunger, Ernährungsun-

sicherheit und Fehlernährung anzugehen und die Existenzgrundlagen gegenüber Bedrohun-

gen und Krisen widerstandsfähiger zu machen, 

 in Würdigung der in der Agenda 2063 der Afrikanischen Union verankerten Bestre-

bungen, weite Teile der Bevölkerung aus der Armut zu befreien, die Einkommen zu verbes-

sern und den wirtschaftlichen und sozialen Wandel zu fördern, und in der Erkenntnis, wie 

wichtig es ist, dass die internationale Gemeinschaft den afrikanischen Ländern bei der Er-

reichung dieser Ziele, insbesondere in den ländlichen Gebieten des afrikanischen Konti-

nents, behilflich ist, 

 darauf hinweisend, dass trotz der in den vergangenen zehn Jahren in allen Bereichen 

der Entwicklung erzielten beträchtlichen Fortschritte das Fortschrittstempo der letzten Jahre 

nicht ausreicht und zu ungleichmäßig ist, um die Ziele und Zielvorgaben für nachhaltige 

Entwicklung bis 2030 vollständig zu erreichen, insbesondere bei der Beseitigung der länd-

lichen Armut, 

 in der Erkenntnis, dass die Armut ein ernstes Hindernis für die Gleichstellung der Ge-

schlechter und die Stärkung der Selbstbestimmung aller Frauen und Mädchen darstellt, ein-

schließlich derjenigen, die in ländlichen Gebieten leben, und dass die Feminisierung der 

Armut fortbesteht, unterstreichend, dass die Beseitigung der Armut in allen ihren Formen 

und Dimensionen, einschließlich der extremen Armut, eine unverzichtbare Voraussetzung 

für eine nachhaltige Entwicklung ist, in Anerkennung der positiven Wechselwirkung zwi-

schen der Gleichstellung der Geschlechter und der Selbstbestimmung aller Frauen und Mäd-

chen und der Beseitigung der Armut und betonend, wie wichtig es ist, die Länder bei ihren 

Anstrengungen zur Beseitigung der Armut in allen ihren Formen und Dimensionen zu un-

terstützen, 

 nachdrücklich darauf hinweisend, dass die Umsetzung der Agenda 2030 für nachhal-

tige Entwicklung entscheidend vom Wandel in den ländlichen Gebieten abhängt, in denen 

die meisten armen und Hunger leidenden Menschen leben, und dass zur Beseitigung der 

ländlichen Armut Investitionen in Sektoren mit höherer Wirkung gelenkt werden sollen, dar-

unter Bildung und Gesundheit, Landwirtschaft und Infrastruktur, und gleichzeitig feststel-

lend, dass im Hinblick auf die Erreichung einer hochwertigen allgemeinen Vor-, Grund- und 

Sekundarschulbildung in Ländern mit niedrigem und niedrigem mittlerem Einkommen eine 

jährliche Finanzierungslücke von 39 Milliarden US-Dollar für den Zeitraum 2015-2030 be-

steht und jedes Jahr Investitionen in Höhe von mindestens 80 Milliarden Dollar erforderlich 

sein werden, um die Nahrungsmittelnachfrage befriedigen zu können, die bis 2050 voraus-

sichtlich um 70 Prozent steigen wird, und dass auch die für die Abschwächung der Klima-

änderungen und die Anpassung daran benötigten Investitionen unterfinanziert sind, 

 erfreut darüber, dass der Zeitraum 2019-2028 zur Dekade der Vereinten Nationen für 

familienbetriebene Landwirtschaft erklärt wurde, mit dem Ziel, die Rolle der familienbetrie-

benen Landwirtschaft als Beitrag zur Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwick-
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lung stärker in den Vordergrund zu rücken4, und bekräftigend, wie wichtig die Aktionsde-

kade der Vereinten Nationen für Ernährung (2016-2025) zur Förderung von Maßnahmen 

zugunsten der Beseitigung der ländlichen Armut ist, 

 in Anerkennung der Querverbindungen zwischen den Zielen für nachhaltige Entwick-

lung und ihres integrierten Charakters und erneut darauf hinweisend, dass die Beseitigung 

der ländlichen Armut und des Hungers für die Erreichung der international vereinbarten 

Entwicklungsziele, einschließlich der in der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung ent-

haltenen Ziele, von entscheidender Bedeutung ist und dass die ländliche Entwicklung im 

Rahmen eines integrierten Ansatzes betrieben werden soll, der wirtschaftliche, soziale und 

ökologische Dimensionen umfasst, eine geschlechtsspezifische Perspektive berücksichtigt, 

aus sich gegenseitig verstärkenden Politiken und Programmen besteht und der ausgewogen, 

zielgerichtet, situationsspezifisch und lokal getragen sein soll, lokale Synergien und Initia-

tiven miteinbeziehen und auf die Bedürfnisse der ländlichen Bevölkerung eingehen soll, 

 unter Hinweis darauf, dass nahezu 80 Prozent der Menschen in extremer Armut in 

ländlichen Gebieten leben und in der Landwirtschaft arbeiten, dass der Anteil der extremen 

Armut in ländlichen Gebieten dreimal höher liegt als in städtischen Gebieten und dass die 

Bereitstellung von Ressourcen für die Entwicklung ländlicher Gebiete und eine nachhaltige 

Landwirtschaft und die Unterstützung von Kleinbauern, insbesondere von Kleinbäuerinnen, 

von entscheidender Bedeutung für die Beseitigung der Armut in allen ihren Formen und 

Dimensionen ist, unter anderem durch die Verbesserung des Wohlergehens der Landwirtin-

nen und Landwirte, 

 unter Berücksichtigung der wachsenden Zahl junger Menschen, die ländliche Gebiete 

verlassen und sich für urbanere Gebiete entscheiden, sowie der Herausforderungen, die die-

ser Trend für die Existenzsicherung ländlicher Familien bedeutet, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass die Menschen in extremer Armut be-

grenzten Zugang zu Produktionsmitteln, grundlegenden Gesundheits-, Bildungs- und Sozi-

alschutzdiensten, grundlegender Infrastruktur wie Straßen, Wasser- und Stromversorgung 

sowie Beschäftigungsmöglichkeiten außerhalb der Landwirtschaft haben und anfällig für 

die Auswirkungen von Naturkatastrophen, insbesondere wetterbedingte Gefahren, ein-

schließlich des El-Niño-Phänomens, und die negativen Auswirkungen von Klimaänderun-

gen sind und dass Frauen und Mädchen in ländlichen Gebieten bei den meisten Entwick-

lungsindikatoren wesentlich schlechter abschneiden, 

 nachdrücklich darauf hinweisend, wie wichtig eine stärkere globale Unterstützung der 

nationalen Arbeiten an Politiken und Strategien für die ländliche Entwicklung ist, so auch 

in Bezug auf die Rohstoffproduktion sowie erhöhte öffentliche und private Investitionen zur 

Modernisierung der Produktionskapazitäten, und dass die Überwindung der ländlichen Ar-

mut integrierte, sektorübergreifende, mehrere Akteure umfassende und kontextspezifische 

Maßnahmen erfordert, bei denen ein deutlicher Schwerpunkt auf nachhaltigen Nahrungs- 

und Landwirtschaftssystemen liegt, um die Ernährungssicherheit, die Ernährung, das Wirt-

schaftswachstum, die Neubelebung und die Entwicklung in ländlichen Gebieten zu fördern, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs5 und den darin enthalte-

nen Empfehlungen; 

 2. bekräftigt, dass die Beseitigung der Armut in allen ihren Formen und Dimensio-

nen, einschließlich der extremen Armut, für alle Menschen überall auf der Welt die größte 

_______________ 

4 Resolution 72/239. 

5 A/74/257. 

https://undocs.org/ot/A/RES/72/239
https://undocs.org/ot/A/74/257
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globale Herausforderung und eine unverzichtbare Voraussetzung für eine nachhaltige Ent-

wicklung sowie ein übergreifendes Ziel der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung6 ist, 

deren integraler, sie unterstützender und ergänzender Bestandteil die Aktionsagenda von 

Addis Abeba der dritten Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung7 ist; 

 3. bekundet ihre tiefe Besorgnis darüber, dass die Fortschritte bei der Armutsmin-

derung nach wie vor ungleichmäßig sind und 1,46 Milliarden Menschen noch immer in mul-

tidimensionaler Armut leben und dass diese Zahl weiter erheblich und unannehmbar hoch 

ist, während die Ungleichheit in Bezug auf Einkommen, Vermögen und Chancen in einer 

Reihe von Ländern weiter hoch ist oder zunimmt und die nicht einkommensbezogenen Di-

mensionen von Armut und Entbehrung, darunter Zugang zu einer hochwertigen Bildung 

oder Basisgesundheitsdiensten, und die relative Armut nach wie vor wichtige Anliegen sind, 

und betont, wie wichtig nationale und globale Anstrengungen sind, die Voraussetzungen für 

eine nachhaltige Entwicklung, ein inklusives und dauerhaftes Wirtschaftswachstum, geteil-

ten Wohlstand und menschenwürdige Arbeit für alle Gesellschaftsmitglieder zu schaffen 

und dabei die unterschiedlichen Entwicklungskapazitäten der einzelnen Länder zu berück-

sichtigen; 

 4. erkennt an, wie wichtig es ist, die sozioökonomische Entwicklung in ländlichen 

Gebieten als eine auf globaler Ebene wirksame Strategie und ein wichtiges Mittel für die 

Beseitigung der Armut, einschließlich der extremen Armut, zu fördern, und betont daher, 

wie wichtig es ist, mit den konzertierten Anstrengungen der gesamten Gesellschaft ein 

Schema zur Beseitigung der ländlichen Armut zu erarbeiten, um die sozioökonomische Ent-

wicklung in ländlichen Gebieten zu fördern; 

 5. betont, dass das Wirtschaftswachstum Landbewohner nach wie vor zurücklässt, 

dass 2015 79 Prozent der in extremer Armut lebenden Menschen in ländlichen Gebieten 

lebten und 41 Prozent der Bevölkerung Afrikas südlich der Sahara mit weniger als 1,90 Dol-

lar pro Tag auskommen mussten, und empfiehlt den Ländern, eine gezielte und koordinierte 

soziale, wirtschaftliche, landwirtschaftliche und ländliche Entwicklung in ihrer nationalen 

Politik zu fördern, indem sie unter anderem auf ländliche Gebiete konzentrierte und an der 

Agenda 2030 ausgerichtete Armutsbekämpfungsstrategien und eine Sozialpolitik einführen, 

die auf die Verbesserung des Humankapitals in ländlichen Gebieten gerichtet ist, und den 

Zugang zu einem ausreichenden Sozialschutz gewährleisten, eine auf die Erhöhung der land-

wirtschaftlichen Produktivität gerichtete Agrarpolitik und eine auf die Verbesserung des Zu-

gangs zu ländlicher Infrastruktur und Grunddiensten hoher Qualität gerichtete ländliche Ent-

wicklungspolitik verfolgen und die Beschäftigungschancen außerhalb der Landwirtschaft 

erhöhen; 

 6. erkennt an, dass Frauen in ländlichen Gebieten, einschließlich Kleinerzeugerin-

nen und Bäuerinnen, sowie indigenen Frauen und Frauen in lokalen Gemeinschaften und 

ihrem traditionellen Wissen eine entscheidende Rolle bei der Förderung der landwirtschaftli-

chen und ländlichen Entwicklung, der Verbesserung der Ernährungssicherheit und der Besei-

tigung der ländlichen Armut zukommt und dass sie einen wesentlichen Beitrag dazu leisten; 

 7. betont, wie wichtig es ist, Strategien für die ländliche Entwicklung mit klaren 

Zielen für die Beseitigung der Armut zu erarbeiten, die nationalen statistischen Kapazitäten 

und Überwachungssysteme zu stärken und für das jeweilige Land geeignete Sozial-

schutzsysteme und -maßnahmen für alle Menschen einzuführen, um so die Armut in allen 

_______________ 

6 Resolution 70/1. 

7 Resolution 69/313, Anlage. 

https://undocs.org/ot/A/RES/70/1
https://undocs.org/ot/A/RES/69/313
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ihren Formen und Dimensionen, einschließlich der extremen Armut, durch gezielte Maß-

nahmen zu beseitigen; 

 8. erkennt an, wie wichtig abhängige Beschäftigung für ein armutsminderndes 

Wachstum in ländlichen Gebieten ist, und bestärkt das System der Vereinten Nationen und 

die Entwicklungspartner darin, die Länder auf deren Ersuchen dabei zu unterstützen, die 

Beschäftigung durchgängig in die Investitionspolitik und die Armutsbekämpfungsstrate-

gien, auch diejenigen, die sich auf die Entwicklung ländlicher Gebiete konzentrieren, einzu-

beziehen und durch verstärkte Investitionen in landwirtschaftliche wie auch in damit zusam-

menhängende nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten in ländlichen Gebieten ein rasches Wachs-

tum der Agrarproduktivität, insbesondere in den Entwicklungsländern, zu fördern; 

 9. ist sich außerdem der Notwendigkeit bewusst, geschlechtergerechte wirtschafts- 

und sozialpolitische Maßnahmen zu konzipieren, durchzuführen und zu verfolgen, die unter 

anderem darauf zielen, die Armut zu beseitigen, insbesondere in ländlichen Gebieten, und 

die Feminisierung der Armut zu bekämpfen, für die volle und gleichberechtigte Mitwirkung 

von Frauen in ländlichen Gebieten an der Ausarbeitung, Durchführung und Weiterverfol-

gung von entwicklungspolitischen Maßnahmen und Programmen sowie Armutsbekämp-

fungsstrategien zu sorgen, vermehrte Beschäftigung und menschenwürdige Arbeitsbedin-

gungen in ländlichen Gebieten zu unterstützen und die Mitwirkung von Frauen auf allen 

Ebenen und in allen Sektoren der Wirtschaft des ländlichen Raums und in verschiedenen 

landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen Wirtschaftstätigkeiten zu fördern, insbe-

sondere in der nachhaltigen Agrar- und Fischereiproduktion; 

 10. ermutigt die Mitgliedstaaten, die internationalen Organisationen, den Privatsek-

tor und andere Partner, Programme zu erarbeiten, die die Schaffung menschenwürdiger Ar-

beitsplätze in ländlichen Gebieten fördern und Investitionen in landwirtschaftliche und da-

mit verbundene nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten, insbesondere für junge Menschen, er-

höhen; 

 11. betont, dass weltweit 2 Milliarden Menschen, vor allem in ländlichen Gebieten 

in Entwicklungsländern, keinen Zugang zu formellen Finanzdienstleistungen haben, und ap-

pelliert an die internationale Gemeinschaft, weitere Anstrengungen zu unternehmen, um für 

vom Finanzsystem ausgegrenzte Menschen in ländlichen Gebieten erschwinglichen Zugang 

zu Finanzierung anzubieten; 

 12. betont außerdem, dass mehr in die ländliche Infrastruktur, insbesondere in Stra-

ßen, in die Wasser- und Stromversorgung und in die Abwasserentsorgung, investiert werden 

muss, auch im Wege einer verstärkten internationalen Zusammenarbeit; 

 13. bekundet ihre Entschlossenheit, zur Förderung der Beseitigung von Armut und 

extremer Armut in allen Ländern das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu schärfen, die Be-

geisterung und die Kreativität aller Beteiligten, insbesondere der in extremer Armut leben-

den Landbevölkerung, für den Kampf gegen die Armut zu mobilisieren, ihre aktive Beteili-

gung an der Gestaltung und Durchführung von sie betreffenden Programmen und Politiken 

zu fördern und der armen Landbevölkerung eine hochwertige Bildung anzubieten, mit dem 

Ziel, die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu verwirklichen; 

 14. erklärt erneut, dass der Zugang der Entwicklungsländer zu geeigneten Techno-

logien, die armutsmindernd und produktivitätssteigernd wirken, verbessert und erweitert 

werden muss, und unterstreicht, dass Maßnahmen erforderlich sind, um die Investitionen in 

die Landwirtschaft, darunter auch in moderne Technologien, sowie in die Bewirtschaftung 

der natürlichen Ressourcen und den Aufbau von Kapazitäten in Entwicklungsländern zu 

erhöhen; 
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 15. betont, dass die Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung und die Beseiti-

gung der Armut auch von der Fähigkeit und Bereitschaft der Länder abhängen, inländische 

Ressourcen wirksam zu mobilisieren, ausländische Direktinvestitionen anzuziehen, Zusagen 

in Bezug auf die öffentliche Entwicklungshilfe zu erfüllen und die öffentliche Entwicklungs-

hilfe wirksam zu nutzen sowie den Technologietransfer in die Entwicklungsländer zu ein-

vernehmlich festgelegten Bedingungen zu erleichtern, und betont ferner, dass die Überwin-

dung untragbarer Verschuldungssituationen für hochverschuldete arme Länder von entschei-

dender Bedeutung ist, während Heimatüberweisungen zu einer wichtigen Einkommens- und 

Finanzquelle für die Empfängerländer und ihren Beitrag zur Herbeiführung einer nachhalti-

gen Entwicklung geworden sind; 

 16. ist sich bewusst, wie wichtig es ist, den unterschiedlichen Bedürfnissen und Her-

ausforderungen von Ländern in besonderen Situationen, insbesondere der afrikanischen 

Länder, der am wenigsten entwickelten Länder, der Binnenentwicklungsländer und der klei-

nen Inselentwicklungsländer, sowie den spezifischen Herausforderungen, denen sich viele 

Länder mit mittlerem Einkommen gegenübersehen, Rechnung zu tragen, und ersucht daher 

das Entwicklungssystem der Vereinten Nationen, die internationalen Finanzinstitutionen, 

die Regionalorganisationen und andere Interessenträger, dafür zu sorgen, dass diese vielfäl-

tigen und spezifischen Entwicklungsbedürfnisse in ihren jeweiligen Strategien und Politiken 

angemessen berücksichtigt und auf individuell angepasste Weise angegangen werden, mit 

dem Ziel, für jedes einzelne Land einen kohärenten und umfassenden Ansatz zu fördern; 

 17. ist sich darüber im Klaren, dass die Überwindung der digitalen Spaltung ein 

starkes Engagement aller maßgeblichen Interessenträger auf nationaler und internationaler 

Ebene erfordert, bekräftigt, wie wichtig Infrastrukturinvestitionen für einen breiteren Zu-

gang der ländlichen Bevölkerung zu erschwinglichen technologischen Geräten und Diensten 

sind, wozu auch die Nutzung von technologiegestützten Finanzdienstleistungen und Finanz-

technologien gehört, um die finanzielle Inklusion zu fördern, und ermutigt alle maßgebli-

chen Interessenträger, insbesondere die Organisationen, Fonds und Programme der Verein-

ten Nationen, im Geiste einer für alle Seiten gewinnbringenden Zusammenarbeit Anstren-

gungen zu unternehmen, um die Entwicklungsländer bei der Überwindung der digitalen 

Spaltung zu unterstützen und den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnolo-

gien zugunsten der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, insbesondere in ländlichen 

Gebieten, zu fördern, mit dem Ziel, eine gemeinsame Zukunft für die Menschheit aufzu-

bauen; 

 18. ist sich der verheerenden Auswirkungen von Krankheiten auf Gesellschaften be-

wusst und fordert, dass die zuständigen Organe der Vereinten Nationen im Einklang mit 

ihrem jeweiligen Mandat sowie andere Interessenträger Maßnahmen ergreifen, um ihre Er-

fahrungen und Vorteile bestmöglich dazu einzusetzen, den Entwicklungsländern weiter zu 

helfen, mit dem Ziel, die Planung der ländlichen Entwicklung zu verbessern, so auch durch 

Maßnahmen zugunsten der Armutsbekämpfung und der multisektoralen Entwicklung unter 

Berücksichtigung wirtschaftlicher und sozialer Aspekte, einschließlich der Geschlechterper-

spektive; 

 19. verweist erneut auf die dringende Notwendigkeit, die Beseitigung der ländlichen 

Armut zu beschleunigen, und ersucht den Generalsekretär, in enger Zusammenarbeit mit 

dem Sekretariat der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen 

und anderen zuständigen internationalen Organisationen der Generalversammlung auf ihrer 

fünfundsiebzigsten Tagung einen Bericht über den Stand der Durchführung und Weiterver-

folgung dieser Resolution vorzulegen, um die Fortschritte, Defizite und Probleme bei der 

Beseitigung der ländlichen Armut, insbesondere in den Entwicklungsländern, sowie die 

Umsetzungsmittel zur Auseinandersetzung mit dieser Frage aufzuzeigen sowie im Kontext 
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der Generaldebatte der Generalversammlung, wenn es darum geht, jedes Jahr beeindru-

ckende Maßnahmen zur Förderung der Ziele herauszustreichen, die Beseitigung der ländli-

chen Armut als einen Vorrangbereich zu berücksichtigen; 

 20. beschließt, den Unterpunkt „Beseitigung der ländlichen Armut zur Umsetzung 

der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ unter dem Punkt „Beseitigung der Armut 

und andere Entwicklungsfragen“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer fünfundsiebzigsten 

Tagung aufzunehmen. 

52. Plenarsitzung 

19. Dezember 2019 


